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Öffentlichkeitsveranstaltung des ABS 

am 31.05.2017 

Wie legt der Arbeitgeber den Sollzustand des  

Arbeitsmittels fest ? 
 
 

Dr. Eberhard Uhlig, RWE Power AG 

31.05.2017 
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AGENDA 

Festlegung des Sollzustandes von Arbeitsmitteln 

 Rechtsvorschriften  

 Herstellerinformationen 

 Gefährdungsbeurteilung  

 

Beispiel: Dampfkesselanlage 

 

29.11.2016 
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Festlegung des Sollzustandes eines Arbeitsmittels  

31.05.2017 

 Der Sollzustand ist der vom Arbeitgeber festgelegte sichere Zustand des 

 Arbeitsmittels, der sich aus dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ergibt. 
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Festlegung des Sollzustandes eines Arbeitsmittels  
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Anforderungen an die  

Verwendung des Arbeitsmittels 
Adressat: Arbeitgeber 

Europäische Richtlinien 
nach Artikel 153 AEUV *) 

Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 

 2009/104/EG 

Anforderungen an die  

Beschaffenheit des Arbeitsmittels 
Adressat: Hersteller 

Europäische Richtlinien 
nach Artikel 114 AEUV*) 

z.B. Druckgeräterichtlinie 

2014/68/EU 

Verordnungen zum ProdSG 
14. ProdSV - Druckgeräteverordnung 

Betriebssicherheitsverordnung 
BetrSichV 

 

ProdSG 
 

Eu
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 § 8 Abs.1 
ProdSG 

*) AEUV: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

 

ArbSchG 
 

 

ChemG 
 

 

HAG 
 

Rechtsvorschriften 

31.05.2017 
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Rechtsvorschriften 

 

… im Hinblick auf die Beschaffenheit des Arbeitsmittel (§ 5 BetrSichV) 

 
Arbeitsmittel müssen den Vorschriften der BetrSichV und den Rechtsvorschriften entsprechen, mit 

denen Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches Recht umgesetzt wurden und die für die 

Arbeitsmittel zum Zeitpunkt des Bereitstellens auf dem Markt gelten.  

 

 

 

… im Hinblick auf die Verwendung des Arbeitsmittels  
 

§ 3 BetrSichV  

Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen. Dabei ist der Stand der Technik zu 

berücksichtigen. Soweit erforderlich, sind die Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von 

Arbeitsmitteln entsprechend anzupassen 

 
§ 4 BetrSichV 

Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen sind die Vorschriften der BetrSichV und die gemäß  

§ 21 (4) bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse (TRBS) zu berücksichtigen.   

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2017 
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Rechtsvorschriften 

 

31.05.2017 

Gefährdungs-

beurteilung 

Gibt es konkrete Festlegungen zu Schutzmaßnahmen für das Arbeitsmittel ? 

a.) in der BetrSichV oder in einer oder mehreren TRBS  

b.) im Regelwerk der DGUV oder in Veröffentlichungen der Länder oder der BAuA  

c.) in Veröffentlichungen von Industrieverbänden, Branchenstandards o.ä. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Entwurf: Empfehlung des BMAS EmpfBS 1114 (vormals BekBS 1114) 

 „Anpassung von Arbeitsmitteln an den Stand der Technik“ 
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Festlegung des Sollzustandes eines Arbeitsmittels  
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Herstellerinformationen 

 
… im Hinblick auf die Beschaffenheit des Arbeitsmittels 
 

 Betriebsanleitungen 

 angewendete Produktnormen  

 notwendige Konformitätserklärungen / CE- Kennzeichnungen 

 etc. 

 

 

… im Hinblick auf die Verwendung des Arbeitsmittels 
 

 Festlegung des bestimmungsgemäßen Betriebs 

 Aufstellungsbedingungen 

 Sicherheitshinweise 

 ggf. Hinweise auf Restgefahren (z.B. Lärm) 

 etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31.05.2017 
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Festlegung des Sollzustandes eines Arbeitsmittels  
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Gefährdungsbeurteilung  

 
Berücksichtigung der betrieblichen Einsatzbedingungen 

 

 Anlagenumfang 

 Betriebliche Organisation (z.B. Freischaltwesen) 

 voraussehbare Tätigkeiten bei der Verwendung 

 vorhandene Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstände  

 Arbeitsumgebung 

 Qualifikation der Beschäftigten 

 etc. 

 

Festlegung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 

 Instandhaltungsmaßnahmen 

 Art und Umfang von Prüfungen 

 Prüfzuständigkeiten / Prüffristen 

 etc. 

 

 
 

31.05.2017 

Gefährdungs-

beurteilung 
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Festlegung des Sollzustandes eines Arbeitsmittels  
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Sollzustand des Arbeitsmittels  

 
Festlegung der Bedingungen für den sicheren Zustand des 

Arbeitsmittels gemäß Entwurf TRBS 1111 (bislang: TRBS 1201) 

 

 Betriebsbedingungen 

 Vorgesehene Verwendung 

 Sicherheitsabstände 

 erforderliche Schutzeinrichtungen wie Lichtschranken, Kontaktleisten, Schutzgitter 

 Umgebungsbedingungen wie Klima und Beleuchtung 

 Schallleistungspegel 

 Leistungsaufnahme 

 zulässige Abnutzungsraten 

 Grenzbedingungen (z.B. Drehzahl, Geschwindigkeiten, Lasten) 

 Instandhaltungsmaßnahmen 

 Prüfungen 

 etc. 

 

 

 
 

31.05.2017 

Gefährdungs-

beurteilung 
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AGENDA 

Festlegung des Sollzustandes von Arbeitsmitteln 

 Rechtsvorschriften  

 Herstellerinformationen 

 Gefährdungsbeurteilung  

 

Beispiel: Dampfkesselanlage 

 

29.11.2016 
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Beispiel: Dampfkesselanlage   

Rechtsvorschriften im Hinblick auf die Beschaffenheit: 

 Welche Gemeinschaftsrichtlinien (ProdSV) sind anwendbar ? 

LEGENDE: MRL = Maschinenrichtlinie  2006/42/EG  NSR  =  Niederspannungsrichtlinie  2014/35/EG  

 DGRL  =  Druckgeräterichtlinie  2014/68/EU EMV  =  Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit  2014/30/EU 

31.05.2017 
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Rechtsvorschriften im Hinblick auf die Verwendung: 

 Welche Anforderungen stellt die BetrSichV ? 

• Arbeitsmittel müssen während der gesamten Verwendungsdauer sicher sein  

• Dampfkesselanlagen zählen zu den überwachungsbedürftigen Anlagen  

• Prüfung vor Inbetriebnahme + Wiederkehrende Prüfungen (Höchstfristen) 

 Welche TRBS konkretisieren die Anforderungen der BetrSichV ?  

• TRBS 1111 - Gefährdungsbeurteilung 

• TRBS 1201 - Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen 

• TRBS 1201 Teil 2 - Prüfungen bei Gefährdungen durch Dampf und Druck 

• TRBS 2141 Teile 1 bis 3 - Gefährdungen durch Dampf und Druck 

 Gibt es spezielle Anforderungen in DGUV- Vorschriften ? 

• DGUV Vorschrift 30 - Wärmekraftwerke und Heizwerke (bisher: BGV C14)   

 Gibt es Branchenregelwerk ? 

• VGB Regelwerk, insbesondere VGB-S-031 Betrieb von Dampfkesselanlagen 

 

 
 

31.05.2017 

Beispiel: Dampfkesselanlage   
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Herstellerinformationen im Hinblick auf die Beschaffenheit 
 

 Betriebsanleitungen einschließlich Sicherheitshinweise 

 notwendige Konformitätserklärungen / CE- Kennzeichnungen 

 Angabe der angewendeten Produktnormen: insbesondere DIN EN 12952 / DIN EN 12953 

 

 

Herstellerinformationen im Hinblick auf die Verwendung  
 

 Auslegungsdaten, Betriebszustände  

 Sicherheitshinweise 

 Bedienungs- und Wartungsanleitungen  

 Aufstellungspläne, R+I- Schemata 

 Dokumentation der PLT- Schutzeinrichtungen (Kesselschutz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31.05.2017 

Beispiel: Dampfkesselanlage  
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Beispiel: Dampfkesselanlage  

Gefährdungsbeurteilung 
 

 Rechtsvorschriften einschließlich Genehmigungsbescheide 

 Herstellerinformationen 

 Betriebsvorschriften, z.B. 

• Aufbau- / Ablauforganisation 

• Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten 

• Betriebsanweisungen zum Umgang mit Arbeitsmitteln 

• Freischaltverfahren 

• Brandschutzkonzept / Explosionsschutzdokument 

• Schallschutzanforderungen 

• Persönliche Schutzausrüstung 

• Wartungs- / Instandhaltungskonzept 

 Prüfkonzept / Prüffristen 
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Beispiel: Dampfkesselanlage - Gefährdungsbeurteilung - 

        (Entwurf TRBS 1111) 
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Festlegung des Sollzustandes für den sicheren Betrieb der 

Dampfkesselanlage: 

 

 zulässige Betriebsweise = Normalbetrieb einschließlich An- und Abfahrvorgänge 

 zulässiger Betrieb nur innerhalb der festgelegten Auslegungsparameter, z.B. in Bezug auf 

•  Druck 

• Temperatur 

• Werkstoff 

• Lastwechsel 

 Absicherung durch Einsatz von PLT- Schutzeinrichtungen (Kesselschutz) 

 Überwachung des Betriebszustandes: ständig besetze Leitwarte 

 Regelung der Verantwortlichkeiten 

 Qualifikation der Beschäftigten 

 Regelmäßige Unterweisung  

 Wartung / Instandhaltung  

 Prüfungen 

 etc. 

 

 

 
31.05.2017 

Beispiel: Dampfkesselanlage  
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VIELEN DANK FÜR  

IHRE AUFMERKSAMKEIT. 

31.05.2017 


